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UN-Konvention zur Inklusion in der Schule umsetzen  
 

Seit 2009 ist die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen 

auch für Deutschland verbindlich. Alle Bundesländer stehen vor der Aufgabe, ihre 

Schulgesetze entsprechend der neuen gesetzlichen Grundlage weiter zu entwickeln 

und zu konkretisieren. Die UN-Konvention fordert - auch wenn dies in der deutschen 

Übersetzung nicht berücksichtigt wurde - ein „inclusive education system“. Ein 

solches inklusives Bildungssystem unterscheidet sich von einem integrativen System. 

Die integrative Pädagogik strebt die Eingliederung der Schülerinnen und Schüler mit 

Behinderungen an. Eine inklusive Pädagogik hingegen sortiert erst gar nicht aus. 

Inklusion bedeutet, dass Strukturen und Didaktik von vornherein auf die 

Unterschiedlichkeit der Schülerinnen und Schüler und individuelles Fördern und 

Fordern ausgerichtet sind. Notwendig ist deshalb eine Neuorientierung in der 

sonderpädagogischen Förderung, die die gegenwärtige integrative Phase als 

Übergangsphase zu einem inklusiven Bildungssystems des gemeinsamen Lernens bis 

zum Ende der Pflichtschulzeit betrachtet.  

Menschen mit Behinderungen haben einen Anspruch auf volle Teilhabe an der 

Gesellschaft. Voraussetzung und Element dieser Teilhabe ist ihre Integration in das 

allgemeine Schulwesen.  

Seit Jahrzehnten setzen sich Eltern von Kindern mit Behinderungen nachdrücklich 

dafür ein, dass deren Zugehörigkeit zur Gesellschaft anerkannt und ihnen die volle 

Teilhabe am Unterricht der allgemeinen Schule ermöglicht wird. Wir wollen, dass der 

unwürdige Bettelgang der Eltern um einen Integrationsplatz ein Ende hat. Kinder 

brauchen den Rechtsanspruch auf Inklusion.  

Ein gemeinsamer Unterricht wirkt sich positiv auf die Leistungs- und 

Intelligenzentwicklung der Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem 

Förderbedarf aus und fördert die sozialen Kompetenzen aller Schülerinnen und 

Schüler.  

Es ist deshalb notwendig, die individuelle Förderung in der Schule im Sinne der 

Inklusion so umzugestalten, dass alle Schülerinnen und Schüler in den allgemeinen 

Schulen optimal gefördert werden können. Dabei muss sichergestellt werden, dass bei 

der sonderpädagogischen Förderung von Schülerinnen und Schülern kein 

Qualitätsverlust eintritt. Die Ressourcen und die Kompetenzen der Fachkräfte der 

Förderschulen müssen erhalten und weiterentwickelt und schrittweise in die 

allgemeinen Schulen überführt werden. Sie sollen dabei Teil des Kollegiums sein.  

Die allgemeine Schule ist der Regelförderort. Eltern können weiterhin für ihr Kind 

eine Förderschule wählen. Eine Vernetzung mit den Inklusions-Fachverbänden und 

Elterninitiativen soll eine fachgerechte Elternberatung gewährleisten.  

Erforderlich ist dazu auch eine Fortbildungsoffensive in der Lehrerfortbildung: Alle 



Lehrkräfte sollen Kinder und Jugendliche mit sehr unterschiedlichen 

Lernvoraussetzungen unterstützen können, aber weiterhin braucht es spezialisierte 

Förderlehrkräfte, die mit ihren besonderen Kenntnissen die Lernprozesse von 

Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen begleiten und andere Lehrkräfte hierin 

anleiten. Schulpsychologen und Schulpsychologinnen ergänzen die Lehrkräfte ebenso 

wie Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter. Integrationsassistenzen unterstützen 
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Alle allgemeinen Schulen sollen dazu befähigt werden, sich zu öffnen und mit der 

Verschiedenheit aller Schülerinnen und Schüler konstruktiv umzugehen. Die 

Verwirklichung des Rechtsanspruches der Schülerinnen und Schüler mit 

Behinderungen muss mit einer deutlichen Verbesserung der Rahmenbedingungen 

einhergehen.  

Auch Förderschulen können eine inklusive Schule für Kinder mit und ohne 

Behinderungen werden.  

Bei der Verwirklichung eines inklusiven Schulsystems darf es nicht zu weiteren 

Verzögerungen kommen.  

Der Landtag fordert die Landesregierung auf:  

 

unter intensiver Einbeziehung aller Beteiligten (Kommunale Spitzenverbände, 

Ersatzschulträger, Landschaftsverbände, Sozialversicherungs- und Sozialhilfeträger, 

Kirchen, Eltern, Lehrerverbände, weitere gesellschaftlicher Kräfte) und mit 

wissenschaftlicher Begleitung eine Weiterentwicklung der sonderpädagogischen 

Förderung zur Umsetzung der UN-Konvention im schulischen Bereich vorzunehmen;  

 

ein Transformationskonzept zur Weiterentwicklung der sonderpädagogischen 

Förderung in NRW zu entwickeln, mit dem Ziel, die sonderpädagogische Förderung 

in den Regelschulen zu gewährleisten;  

 

die personellen und finanziellen Rahmenbedingungen für einen schrittweisen 

Ausbau des Gemeinsamen Unterrichts an allen Schulformen zu schaffen und in 

einem Inklusionsplan möglichst zeitnah darzulegen,  

 

eine entsprechende Fortbildungsinitiative aufzulegen;  

 

Schulen und Schulträger aktiv bei der Einrichtung des Gemeinsamen Unterrichts 

und von integrativen Lerngruppen zu beraten und zu unterstützen;  

 

eine Initiative zur Beförderung der Akzeptanz des Gemeinsamen Unterrichts an 

allen Schulformen und in der Öffentlichkeit aufzulegen,  

 

den Kommunen nach Ermittlung der Kosten einen verlässlichen Ressourcen- und 

Zeitrahmen zu geben für kommunale Inklusionspläne im Rahmen ihrer 

Schulentwicklungsplanung.  

 

Der Landtag geht davon aus, dass die Landesregierung über den schulischen 

Bereich hinaus einen Entwurf für ein umfassendes Inklusionsgesetz für alle 

Lebensbereiche vorlegt.“  

 

Der Änderungsantrag wurde mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, SPD und 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und DIE LINKE gegen die Stimmen der Fraktion der 

FDP angenommen.  

Wolfgang Große  


